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Liebe Mandanten,
nach einem goldenen Oktober folgt nun der 
ungemütliche November. Das kann man so 
sehen, muss man aber nicht. Positives Den-
ken ist auch jetzt angebracht - und was ist 
schöner als nach einem vermeintlich unge-
mütlichen Spaziergang in die warme Stube 
oder auch an den Schreibtisch zurückzu-
kehren? Und wenn man dann noch auf die 
kleinen Details achtet, die uns die Natur 
auch jetzt bietet, dann wird man auch den 
November lieben. Schließlich ist das alles 
eine Sache der Perspektive.
 
Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine November 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.11.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 11.11.2019 14.11.2019 08.11.2019

Gewerbesteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019

Grundsteuer 15.11.2019 18.11.2019 12.11.2019

Sozialversicherung⁵ 27.11.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2017:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Dezember 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Umsatzsteuer ⁴ 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Sozialversicherung ⁵ 23.12.2019 entfällt entfällt
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Jahresabschluss 2018 muss bis zum 
Jahresende 2019 veröffentlicht werden

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet 
sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen 
(z. B. GmbH oder GmbH & Co. KG), müssen 
die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der 
Abschluss muss spätestens vor Ablauf des 
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag 
nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt 
werden.

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse 
nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der 
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. 
Sie werden sodann durch das Bundesamt für 
Justiz von Amts wegen aufgefordert, ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der An-
forderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr 
fällig, die auch nach verspäteter Einreichung 
nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei 
aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen 
mindestens zwei der folgenden Merkmale 
nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 
700.000 € Umsatzerlöse und durchschnittlich 
zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das 
Gesetz Erleichterungen vor:

Sie müssen unter bestimmten Vorausset-
zungen keinen Anhang erstellen. Hierfür 
müssen bestimmte Angaben unter der 

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den 
Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder 
des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats 
oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erfor-
derliche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktiengesell-
schaft). Darüber hinaus können in besonde-
ren Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wider-
spiegelt.

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften 
Optionen zur Verringerung der Darstel-
lungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
Schließlich können die gesetzlichen Vertreter 
dieser Gesellschaften zwischen der Offenle-
gung durch Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungslegungsunterlagen) 
oder durch Hinterlegung der Bilanz beim 
Betreiber des Bundesanzeigers wählen. 
Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die 
elektronische Einreichung der Unterlagen 
vorgeschrieben.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Stolperfallen bei Geschenken an Ge-
schäftsfreunde

Das Jahresende naht. Die Zeit der Geschen-
ke - auch an Geschäftsfreunde. Um die 
Aufwendungen als Betriebsausgaben gel-
tend machen zu können, sind insbesondere 
nachfolgende Punkte zu beachten:

_Geschenke an Geschäftsfreunde 
sind nur bis zu einem Wert von 35 
€ netto pro Jahr und pro Empfänger 
abzugsfähig.

_Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 
bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze 
einzubeziehen. In diesen Fällen darf 
der Bruttobetrag (inklusive Umsatz-
steuer) nicht mehr als 35 € betra-
gen.

_Es muss eine Rechnung vorliegen. 
Der Schenker muss auf dieser den 
Namen des Empfängers vermer-
ken. Bei Rechnungen mit vielen 
Positionen sollte eine gesonderte 
Geschenkeliste mit den Empfän-
gernamen sowie der Art und der 
Betragshöhe des Geschenks gefer-
tigt werden.

_Schließlich müssen die Aufwendun-
gen auf ein separates Konto, z. B. 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Betrieb-
sausgaben, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Ge-
schenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr 
den Betrag von 35 € oder werden die for-
mellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind 
die Geschenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig.

Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschenken 
die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 
% zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer zu leisten. In diesem Fall stellt die 
Übernahme der pauschalen Einkommen-
steuer nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt 
der Wert des Geschenks selbst bzw. zusam-
men mit der übernommenen Pauschalsteuer 
den Betrag von 35 €, unterliegt auch die 
pauschale Einkommensteuer dem Abzugs-
verbot. Die Finanzverwaltung hat indes 
mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer 
bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfa-
chungsgründen weiterhin nicht einbezieht.
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Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen 
sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:

_Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 
Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahrs gewährten 
Zuwendungen einheitlich auszu-
üben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert 
für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeit-
nehmer) und an eigene Arbeitneh-
mer anzuwenden.

_Sachzuwendungen bis 10 € (sog. 
Streuwerbeartikel) müssen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung 
nicht in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalierung einbezogen 
werden. Der Bundesfinanzhof sieht 
dies anders.

_Auch bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignis-
ses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) 
sind keine Geschenke und gehören 
daher nicht zur Bemessungsgrund-
lage. Das gilt, sofern der Wert der 
Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Um-
satzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungs-
empfänger darüber zu informieren, dass er 
die Pauschalierung anwendet. Eine beson-
dere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern.
Da die Vorschriften äußerst komplex sind, 
empfiehlt sich die Unterstützung durch einen 
Steuerberater.
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Zweitwohnungsmiete nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses als Werbungs-
kosten

Arbeitnehmer können die notwendigen 
Mehraufwendungen, die ihnen aufgrund 
einer beruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entstehen, als Werbungskosten 
ansetzen. Eine doppelte Haushaltsführung 
liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb 
des Orts seiner ersten Tätigkeitsstätte einen 
eigenen Hausstand unterhält und am Ort 
dieser Tätigkeitsstätte wohnt. Das Vorliegen 
eines eigenen Hausstands setzt das Inne-
haben einer Wohnung sowie die finanzielle 
Beteiligung an den Kosten der Lebensfüh-
rung voraus.

Angesetzt werden können u. a. die tatsäch-
lichen Aufwendungen für die Nutzung der 
Unterkunft am Beschäftigungsort, höchstens 

1.000 € im Monat bei einer inländischen 
Wohnung. Zu den Aufwendungen zählen 
insbesondere Miete und Nebenkosten, Ab-
setzung für Abnutzung für Einrichtungsge-
genstände, laufende Reinigung und Pflege, 
Zweitwohnungsteuer, Miete für Kfz Stellplät-
ze und Aufwendungen für die Gartennut-
zung.

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 
dass die Miete für eine ursprünglich für eine 
doppelte Haushaltsführung genutzte Woh-
nung nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses für die Dauer der Suche nach einem 
neuen Arbeitsplatz als vorweggenommene 
Werbungskosten abgezogen werden kann.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Freiberuflichkeit der Tätigkeit eines 
Prüfingenieurs

Wer freiberuflich tätig ist, kann sich fachlich 
vorgebildeter Arbeitskräfte bedienen, ohne 
dass die Freiberuflichkeit gefährdet ist. Vor-
aussetzung ist, dass er weiterhin leitend und 
eigenverantwortlich tätig ist.

Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR) waren A und B, die beide 
Diplom Ingenieure (FH) und Prüfingenieure 
waren. Die GbR führte Haupt  und Abga-
suntersuchungen an Kraftfahrzeugen durch. 
Die meisten Prüfungen wurden von drei 
angestellten Prüfingenieuren der GbR durch-
geführt.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
Tätigkeit der GbR nicht freiberuflich war. Nur 
wenn die Berufsträger persönlich an den 
praktischen Tätigkeiten in ausreichendem 
Umfang teilnehmen und ihnen den Stempel 
ihrer Persönlichkeit geben, ist die Beschäf-
tigung fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte 
für die Freiberuflichkeit unschädlich. Jeder 
einzelne Auftrag muss ihnen selbst, nicht 
dem Mitarbeiter zuzurechnen und als seine 
Leistung erkennbar sein.

Weil das im Streitfall nicht so war, waren 
sämtliche Einkünfte der GbR als gewerblich 
zu qualifizieren und unterlagen damit der 
Gewerbesteuer.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Betriebsveranstaltungen aus Steuer-
sicht

Viele Unternehmen lassen das Jahresende 
mit einer festlichen Weihnachtsfeier aus-
klingen. Gut, dass bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen pro Jahr für Mitarbeiter steuer  
und sozialversicherungsfrei ausgerichtet 
werden können. Dies gilt, soweit die Kosten 
für die Feierlichkeiten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt 
sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur 
der übersteigende Betrag versteuert wer-
den. Darüber hinaus ist Folgendes zu be-
achten:

_Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, 
wenn es sich um eine Veranstaltung 
auf betrieblicher Ebene mit gesell-
schaftlichem Charakter handelt, z. B. 
Betriebsausflüge oder Weihnachts-
feiern.

_Die Veranstaltung muss allen An-
gehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organi-
sationseinheit (z. B. einer Abteilung) 
zugänglich sein.

_Zuwendungen im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung sind alle 

Aufwendungen des Arbeitgebers in-
klusive Umsatzsteuer. Es spielt keine 
Rolle, ob die Aufwendungen einzel-
nen Arbeitnehmern individuell zure-
chenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten 
der Betriebsveranstaltung handelt, 
die der Arbeitgeber gegenüber 
Dritten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung aufwendet 
(z. B. Raummieten oder Kosten für 
einen Eventplaner; auch Kosten für 
Begleitpersonen des Mitarbeiters 
müssen berücksichtigt werden).

_Soweit solche Zuwendungen den 
Betrag von 110 € je Betriebsveran-
staltung und teilnehmenden Arbeit-
nehmer nicht übersteigen, bleiben 
sie beim Arbeitnehmer steuerlich 
unberücksichtigt.

_Übersteigen die Kosten je Betriebs-
veranstaltung den Freibetrag von 
110 € und/oder nimmt ein Arbeit-
nehmer an mehr als zwei Betriebs-
veranstaltungen teil, sind die inso-
weit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn 
pauschal mit 25 % versteuern. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Veranstaltung 
allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige 
Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, 
aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, 
unterliegen nicht der Pauschalierungsmög-
lichkeit.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Fami-
lienheim im Fall der Renovierung

Ein Sohn wurde nach dem Ableben sei-
nes Vaters Alleineigentümer des u. a. zum 
Nachlass gehörenden bisher vollständig 
selbst genutzten Zweifamilienhauses. Er 
beantragte im Zuge der Erbschaftsteuerfest-
setzung die Steuerbefreiung für den Erwerb 
der Immobilie. Das Finanzamt versagte 
die Befreiung, da der Sohn das Haus nicht 
unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene 
Wohnzwecke bestimmt habe.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtwei-
se des Finanzamts und entschied, dass der 
Erwerb des Zweifamilienhauses nicht steu-
erbefreit ist. Voraussetzung für eine solche 
Steuerbefreiung ist u. a., dass das erworbe-
ne Haus beim Erwerber unverzüglich, d. h. 
ohne schuldhaftes Zögern, zur Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt 
ist (Familienheim). Angemessen hierfür ist in 

der Regel ein Zeitraum von sechs Monaten 
nach dem Erbfall. Zieht der Erwerber inner-
halb dieses Zeitraums in das Haus ein, kann 
regelmäßig davon ausgegangen werden, 
dass eine unverzügliche Bestimmung zur 
Selbstnutzung als Familienheim vorliegt.

Im entschiedenen Fall hatte der Sohn erst 
mehr als zwei Jahre nach dem Todesfall und 
mehr als sechs Monate nach der Eintragung 
im Grundbuch Angebote von Handwerkern 
eingeholt und mit der Renovierung be-
gonnen. Da er zudem nicht dargelegt und 
glaubhaft gemacht hatte, dass er diese Ver-
zögerung nicht zu vertreten hatte, war keine 
Steuerbefreiung zu gewähren.

Hinweis: Nach einem Urteil des Finanzge-
richts Köln gehen Absagen zur Weihnachts-
feier steuerlich nicht zulasten der feiernden 
Kollegen. Das abschließende Urteil des 
Bundesfinanzhofs steht noch aus.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Änderung wegen nachträglich bekannt 
gewordener Tatsache

Das Finanzamt ist berechtigt, einen Steu-
erbescheid wegen nachträglich bekannt 
gewordener neuer Tatsachen zu ändern. Wie 
dieses „nachträgliche Bekanntwerden“ aus-
zulegen ist, konkretisierte der Bundesfinanz-
hof in einem Urteil: Bekannt sind alle Tatsa-
chen, die dem für die Entscheidung über die 
Steuerfestsetzung zuständigen Sachbearbei-
ter zur Kenntnis gelangen. Dabei muss sich 
die Finanzbehörde den gesamten Inhalt der 
bei ihr geführten Akte als bekannt zurech-
nen lassen.

Eheleute hatten in ihrer Einkommensteuer-
erklärung Einkünfte aus einem vermieteten 
Objekt mit dem errechneten Überschuss in 
ein falsches Feld eingetragen. Sie hatten der 
Erklärung ferner eine gesonderte Berech-
nung beigefügt. Das Finanzamt veranlagte 

negative Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung auf der Grundlage einer Mit-
teilung des zuständigen Finanzamts. Die in 
der falschen Zeile eingetragenen positiven 
Einkünfte blieben außer Ansatz. Bei einer 
späteren Aktendurchsicht fiel dies auf und 
das Finanzamt erließ einen geänderten Be-
scheid. Es läge eine offenbare Unrichtigkeit 
vor.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
Änderung hierauf nicht gestützt werden 
konnte. Auch eine Änderung wegen neuer 
Tatsachen war nicht möglich. Aus den der 
Steuererklärung beigefügten Unterlagen ha-
ben sich die positiven Vermietungseinkünfte 
eindeutig ergeben. Dies hätte bei Erlass 
des Steuerbescheids berücksichtigt werden 
müssen.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Änderung eines bestandskräftig gewor-
denen Einkommensteuerbescheids bei 
Geltendmachung von Verpflegungs-
mehraufwand und Reisekosten

Die bestandskräftige Steuerfestsetzung 
eines Arbeitnehmers kann geändert werden, 
wenn erst nachträglich bekannt wird, dass 
der Arbeitgeber ihm kostenlose Mahlzeiten 
gewährt hat.

Ein an Bord eines Schiffs tätiger Kapitän 
erhielt während seiner Einsätze kostenlose 
Verpflegung an Bord. Der Kapitän machte 
Verpflegungsmehraufwendungen als Wer-
bungskosten ohne Kürzungsbeträge gel-
tend. Das Finanzamt veranlagte erklärungs-
gemäß.

Nach Bestandskraft des Bescheids wurde 
durch eine Kontrollmitteilung bekannt, dass 
der Kapitän unentgeltlich durch den Ar-

beitgeber verpflegt wurde. Das Finanzamt 
änderte daraufhin den Bescheid wegen 
des nachträglichen Bekanntwerdens neuer 
Tatsachen. Das Finanzgericht Bremen hat 
sich dieser Auffassung mit der Begründung 
angeschlossen, dass der Kapitän seiner Mit-
wirkungspflicht nicht nachgekommen sei. Er 
hätte entsprechende Angaben in der Steu-
ererklärung machen müssen.

Damit das Finanzamt erkennen kann, ob 
der Arbeitgeber Zuschüsse zu den Verpfle-
gungsaufwendungen geleistet hat, muss der 
Arbeitgeber seit 1. Januar 2019 hierzu Daten 
mit der elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigung an das zuständige Finanzamt des 
Arbeitnehmers übermitteln.


